
Vereinsrecht

Das Leben im Verein ist geprägt von Kameradschaft und der Pflege gemeinsamer Interessen.

  

Jeder Verein hat sich Regeln zu geben, nach denen das Vereinsleben für alle Mitglieder
hamonisch und mit Freude genossen werden kann.

  

Um dies zu Erreichen, berate ich Sie in der Gründungspase Ihres Vereins beginnend mit der
Gestaltung der Satzung über die Planung der Gründungsversammlung bis zur Anmeldung beim
zuständigen Registergericht.

  

Ich berate Sie bei der Anpassung Ihrer Vereinssatzung, sei es weil die Mitglieder sie für
erforderlich halten oder weil ddas Registergericht mit entsprechenden Anforderungen an Ihren
Verein herangetreten sind.

  

Sollten bestimmte Vereinstätigkeiten nicht mehr den steuerlichen Anforderungen des
Finanzamtes entsprechen, berate ich Sie entweder bei der Anpassung oder somweit möglich
vertrete ich den Verein im Widerspruchs- bzw. Gerichtsverfahren um Ihrer Vorstellung der
Gestaltung des Vereinslebens zu ihrem Recht zu verhelfen.

  

Sollte einmal der am Anfang der Seite gemachte Grundgedanke nicht mehr stimmen, berate
und vertrete ich Sie bei der Wahrung Ihrer Rechte als Vereinsmitglied gegenüber Ihrem Verein,
als Verein gegenüber einem Vereinsmitglied oder bei Auseinandersetzungen zwischen
Vorstandsmitgliedern und Organen des Vereins. Mein Ziel ist eine Lösung innerhalb des
Vereins. Sollte dies nicht gelingen, werde ich Sie auch bei der gerichtlichen Durchsetzung Ihrer
Rechte vertreten.
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